
1 
 

Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz 
7. überarbeitete Fassung, gültig ab 22.02.2021 

 
Hier: Auszug aus dem Hygieneplan: Maskenpflicht 

 
 

2. Maskenpflicht  

 

Alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal, Schülerinnen 

und Schüler, Eltern, Externe) sind verpflichtet, Masken zu tragen. Die Hygieneregeln im Umgang 

mit den Masken sind zu beachten und einzuüben (siehe hierzu auch Hinweise der Bundeszentrale 

für gesundheitliche Aufklärung1).  

 

Die Maskenpflicht umfasst alle Räume und Flächen im Schulgebäude (Unterrichts- und 

Fachräume, Flure, Gänge und Treppenhäuser, beim Pausenverkauf, in der Mensa, im 

Verwaltungsbereich, im Lehrerzimmer) und im freien Schulgelände und umfasst grundsätzlich die 

Zeit des gesamten Schulbesuchs.  

 

Geeignet sind:  

 

 Medizinische Gesichtsmasken, auch Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder OP-Masken 

genannt;  

 

oder  

 

 Atemschutzmasken nach dem Standard FFP2 oder vergleichbar. Diese sind 

grundsätzlich im Unterricht nicht erforderlich. Sie sollten allenfalls temporär in besonderen 

Situationen, z. B. bei der Ersten Hilfe, verwendet werden.  

 

[…] 

 

Nicht zulässig sind:  

 

 Masken mit Ausatemventil: Diese filtern nur die eingeatmete Luft und dienen damit nicht 

dem Fremdschutz.  

 

 Gesichtsvisiere/Face-Shields aus Kunststoff: Diese können nur ergänzend zu einer Maske 

verwendet werden, da bestenfalls die direkt auf die Scheibe auftretenden Tröpfchen 

auffangen (Spuckschutz), aber keine Filterwirkung aufweisen.  

 

                                                
1 https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/alltagsmaske-tragen.html  

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/alltagsmaske-tragen.html
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2.1. Ausnahmen von der Maskenpflicht  

 

Ausgenommen von der Maskenpflicht im Unterricht sind gemäß Corona-Bekämpfungsverordnung 

Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, die aufgrund ihrer Behinderung keine Maske tragen 

oder tolerieren können.  

 

Darüber hinaus gelten in allen Schularten in folgenden Situationen Ausnahmen von der 

Maskenpflicht:  

 Wenn es zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hör- oder 

Sehbehinderung erforderlich ist, kann die Maske vorübergehend abgenommen werden.  

 bei Prüfungen und Kursarbeiten, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 

und der Prüfungsraum infektionsschutzgerecht gelüftet wird.  

 für Personal nach Erreichen des jeweiligen Arbeitsplatzes, sofern nicht weitere Personen 

anwesend sind. Hierzu zählen neben dem Verwaltungs- und Hauspersonal sowohl die 

Schulleitung und Lehrkräfte, die ein eigenes Büro haben und dort nicht mit anderen 

Personen in persönlichen Kontakt treten, als auch Personen, die sich alleine in einem 

Raum aufhalten.  

 soweit dies zur Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) erforderlich ist. Dabei ist der 

Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. Dies gilt auch durchgehend 

in der Mensa.  

 während der Pause im Freien, sofern der Abstand zu anderen Personen mindestens 1,5 

Meter beträgt.  

 für Personen, denen aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das 

Tragen einer Maske nicht möglich oder unzumutbar ist (s. hierzu 2.4.).  

 

[…] 

 

2.2. Tragezeitbegrenzung und Maskenpausen  

Es sind regelmäßige Erholungszeiten zu ermöglichen, in der die Maske abgelegt werden kann.  

 

Eine Maskenpause im Schulalltag kann eingelegt werden:  

 

 im Freien unter Berücksichtigung des Abstands zu anderen Personen (z.B. in den Pausen),  

 wenn sich eine Person alleine in einem Raum aufhält,  

 für einzelne Klassen/Gruppen im Freien nach Bedarf.  

 

Bei akut auftretenden Beeinträchtigungen (z.B. Atemprobleme oder Kopfschmerzen) muss im 

Einzelfall angemessen reagiert werden (z.B. durch zusätzliche Maskenpause im Freien).  
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2.3. Maskenpflicht im Fachunterricht  

 

Die Maskenpflicht gilt grundsätzlich für jeden Unterricht.  

 

Besonderheiten gelten allerdings im:  

 

 naturwissenschaftlich-technischen/fachpraktischen Unterricht: Beim Arbeiten mit 

offenen Flammen und entzündbaren Gefahrstoffen, beim Tragen einer Schutzbrille sowie 

beim Arbeiten mit Werkzeugen muss sichergestellt werden, dass keine zusätzliche 

Gefährdung (leichte Entzündbarkeit, beschlagene Brille, Erfassen der Maske beim Arbeiten 

mit rotierenden Werkzeugen) auftritt. Im Einzelfall muss die Lehrkraft im Vorfeld eine 

spezifische Gefährdungsbeurteilung durchführen und im Zweifel auf die entsprechenden 

unterrichtspraktischen Elemente verzichten.  

 

 Sportunterricht  

Der Sportunterricht kann im Freien weiterhin regulär ohne Maske, aber mit Abstand 

stattfinden. Sporttheoretischer Unterricht in Innenräumen kann ebenfalls regulär (mit 

Maske) abgehalten werden. Regulärer sportpraktischer Unterricht in Innenräumen kann 

nicht mit Maske stattfinden. Wenn kein Ersatz durch regulären Sportunterricht im Freien 

möglich ist, sollte versucht werden, den Schülerinnen und Schülern eingeschränkten 

Sportunterricht in Form eines leichten Bewegungsangebots zu unterbreiten. Dieser 

Unterricht kann mit geringer Belastungsintensität mit Maske durchgeführt werden. Eine 

differenzierte Belastungssteuerung erfolgt in pädagogischer Verantwortung der Lehrkraft. 

 

 

 Musikunterricht  

Musikpraktisches Arbeiten kann nur mit Maske stattfinden. Soweit die Infektionsschutz- und 

Hygienemaßnahmen nicht gewährleistet werden können, ist vom musikpraktischen 

Arbeiten abzusehen (vgl. Leitfaden für das musikpraktische Arbeiten an Schulen).  

 

 

2.4. Befreiung von der Maskenpflicht/Dokumentation  

 

Schülerinnen und Schüler können von der Maskenpflicht befreit werden, wenn ihnen das Tragen 

einer Maske wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist.  

 

Dies ist durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Aus dem Attest muss sich 

mindestens nachvollziehbar ergeben, auf welcher Grundlage die ärztliche Diagnose gestellt wurde 

und aus welchen Gründen das Tragen einer Maske im konkreten Fall eine unzumutbare Belastung 

darstellt.  

 

Das ärztliche Attest ist im Original in Papierform vorzulegen. Zum Nachweis der Befreiung von der 

Maskenpflicht ist die erfolgte Vorlage des ärztlichen Attests in der Schülerakte unter Verwendung 

des beigefügten Vordrucks (s. Anlage 1) zu dokumentieren und von den Erziehungsberechtigten 

bzw. dem volljährigen Schüler oder der volljährigen Schülerin gegenzuzeichnen. Das ärztliche 

Attest verbleibt im Besitz der Betroffenen. Eine Kopie wird nicht angefertigt.  
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Die Befreiung von der Maskenpflicht kann maximal für eine Dauer von 3 Monaten erfolgen. Für 

eine Verlängerung der Befreiung ist eine Neubewertung und ggf. Vorlage eines aktuellen ärztlichen 

Attests erforderlich.  

 

Sofern im konkreten Einzelfall seitens der Schule Zweifel an dem ärztlichen Attest bestehen, ist 

das weitere Vorgehen mit der Schulaufsicht abzustimmen.  

 

Hinsichtlich der etwaigen Befreiung einer Lehrkraft oder einer pädagogischen Fachkraft vom 

Tragen einer Maske entscheidet die Schulleitung auf der Basis einer Empfehlung des Instituts für 

Lehrergesundheit.  

Ohne Maske sind der Einsatz im Präsenzunterricht und andere Tätigkeiten mit direktem 

Personenkontakt grundsätzlich nicht möglich. 

 


